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Der Kommentar
Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer, Münster

Verpflichtende kapitalgedeckte Zusatz-
versorgung und Opting-Out
Im Bereich der Alterssicherung ist fest-
zustellen, dass in den letzten zwan-
zig Jahren vor dem Hintergrund der 
demografischen Herausforderungen 
gesetzgeberische Entscheidungen zur 
Niveauabsenkung in der umlagefinan-
zierten gesetzlichen Rentenversicherung 
getroffen worden sind. Es sei nur an 
das Altersvermögensgesetz erinnert, wo 
diese Absenkung verbunden war mit 
dem Aufbau einer zusätzlichen kapital-
gedeckten privaten Altersvorsorge, die 
dies kompensieren sollte. Das führte zur 
Schaffung der steuerlichen „Riester-För-
derung“ und es wurde seither der Auf- 
und Ausbau der betrieblichen Alters-
versorgung mit verschiedenen Maßnah-
men vorangetrieben. Zu verweisen ist 
auf das Recht auf Entgeltumwandlung, 
spezifische steuerliche Fördermaßnah-
men sowie die Einführung der reinen 
Beitragszusage auf tariflicher Grundlage 
(Sozialpartnermodell). Zugleich ist aber 
auch festzustellen, dass das Ziel des 
Ausgleichs der Niveauabsenkung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung nicht 
erreicht wurde.  Dies belegen die Zahlen 
über die Verbreitung der Zusatzversor-
gungssysteme. Dabei fällt insbesondere 
die mangelnde flächendeckende Ver-
breitung im unteren Einkommensbe-
reich auf. Die aktuelle Diskussion hat 
gezeigt, dass mit Leistungen der gesetz-
lichen Rentenversicherung allein eine 
auskömmliche Alterssicherung zumeist 
nicht herstellbar ist. Das hat dann auch 
zu Entwicklungen wie die der Grundren-
te geführt.

Es muss also etwas getan werden. Dabei 
sei daran erinnert, dass § 154 SGB VI 
einmal vorsah, dass die Bundesregierung 
dem Gesetzgeber geeignete Maßnahmen 
vorschlagen sollte, wenn sich zeige, dass 
durch die Förderung der freiwilligen 
zusätzlichen Altersvorsorge eine ausrei-
chende Verbreitung nicht erreicht wer-
den kann. Ein Obligatorium war also 
damals bereits als Möglichkeit ins Auge 
gefasst.

Sieht man dann, dass sich bisher hin-
sichtlich der Verbreitung der Zusatzver-
sorgung nichts Entscheidendes getan 
hat und sieht man zudem, dass die 
gesetzliche Rentenversicherung nur um 
den Preis eines erheblichen Anstiegs des 
Beitragssatzes eine allgemeine Erhöhung 
des Rentenniveaus erreichen kann, was 
auch die Möglichkeiten der Förderung 

Durchzuprüfen war auch ein arbeits-
rechtlicher Ansatz und schließlich ein 
privatversicherungsrechtlicher. Es sollte 
jeweils ein verpflichtendes System und 
die Möglichkeit des Opting-Out analy-
siert werden. Damit verbunden war auch 
die Bewertung eines möglichen Leis-
tungssystems, wobei auch die Erwerbs-
minderung erfasst werden sollte. Auch 
die Frage der Finanzierung sollte ergeb-
nisoffen analysiert werden.

Bei der Ausgestaltung stellen sich auch 
Fragen zu Befreiungsmöglichkeiten bei 
anderweitiger zusätzlicher kapitalge-
deckter Altersvorsorge im Falle eines 
Obligatoriums und Probleme der Erfas-
sung des relevanten Personenkreises 
beim Obligatorium, aber auch beim 
Opting-Out, zumal auch die mögliche 
Erfassung Selbstständiger diskutiert wer-
den sollte.

All dies wirft eine Reihe von verfassungs-
rechtlichen Fragen auf, wie etwa die, ob 
der Bund eine Gesetzgebungskompetenz 
zur Einrichtung solcher Systeme sowohl 
von der Sachmaterie als ggf. auch vom 
Organisationsrecht her hat. Es geht auch 
darum, ob es verfassungsrechtlich über-
haupt zulässig ist, ein Opting-Out oder 
ein Obligatorium einzurichten, wo ins-
besondere Art. 2 Abs. 1 GG und das Prin-
zip der Verhältnismäßigkeit zur Geltung 
kommen. Dies wird auch relevant bei 
der Frage der Einzelausgestaltung des 
Systems und auch der möglichen Versor-
gungseinrichtungen. Schließlich bedingt 
dies auch die Auseinandersetzung mit 
Detailfragen des Rentenversicherungs-
rechts, des Betriebsrentenrechts und des 
Privatversicherungsrechts.

Das Thema der Einführung eines Obli-
gatoriums oder von allgemein gelten-
den Opting-Out-Systemen sollte ernst 
genommen werden. In einer Zeit, in der 
über Fragen der Sicherung eines mög-
lichst flächendeckenden angemessenen 
Niveaus der Alterssicherung angesichts 
eines zurückgehenden Leistungsniveaus 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
geht, muss die betriebliche Altersver-
sorgung dieses Thema konstruktiv und 
ohne Scheuklappen begleiten.

Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer
Rechtswissenschaftliche Fakultät  

der Universität Münster

der betrieblichen Altersversorgung ent-
scheidend einschränken würde, so ist 
es naheliegend, dass die von der Bun-
desregierung eingesetzte Kommission 
„Verlässlicher Generationenvertrag“ dis-
kutiert, eine zusätzliche Altersvorsorge 
als Obligatorium oder als Opting-Out-
System anzulegen, um den Verbreitungs-
grad der zusätzlichen kapitalgedeckten 
Altersvorsorge zu erhöhen. 

Diese Kommission hat es deshalb für 
ihre weitere Diskussion für erforderlich 
gehalten, ein Rechtsgutachten in Auf-
trag zu geben. Sie hatte noch nicht 
diskutiert, wie ein Obligatorium oder ein 
Opting-Out-System ausgestaltet werden 
sollte, d.h. ob es etwa in der gesetzlichen 
Rentenversicherung, der betrieblichen 
oder privaten Altersvorsorge angesiedelt 
sein sollte. Die Kommission hat deshalb 
um eine Einschätzung gebeten, welchen 
verfassungsrechtlichen Grenzen (ein-
schließlich der Frage nach dem Gesetz-
gebungskompetenztitel für den Bund) 
ein Obligatorium bzw. ein sog. Opting-
Out-System grundsätzlich unterliegt und 
dann auch allgemeine Fragen zu einer 
möglichen Ausgestaltung eines Obliga-
toriums oder Opting-Out gestellt. Dem 
Verfasser dieser Zeilen wurde die Ehre 
zuteil, dieses Gutachten zu erstatten, das 
er inzwischen abgeschlossen und der 
Rentenkommission vorgestellt hat.

Es geht bei der Fragestellung um die 
Möglichkeit, dies über die gesetzliche 
Rentenversicherung zu organisieren, was 
zu einem staatlichen Altersvorsorgepro-
dukt führen kann, aber nicht muss. 


